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Das heißt im Endeffekt könnte eine Schulleitung zwar sagen, die Maske soll getragen werden,
sobald jedoch eine Pflicht ausgesprochen wird und jemand beschwert sich ist die Pflicht sofort
hinfällig? (Im Sinne „Wo kein Kläger, da kein Richter“?)

Bei uns bleibt nämlich erstmal alles so wie es ist.
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